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„Erweiterung Weraheim – geschützte Einrichtung“ 
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Die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Erweiterung Weraheim – geschützte Einrichtung“ auf Gemarkung Hebsack wurde gemäß § 2 
(1) BauGB durchgeführt. Das Verfahren wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 a BauGB durchgeführt.  
Die Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit wurde wie folgt durchgeführt: 
 
I. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.2 BauGB 

Zeitraum  vom 26.Juli 2023 bis 01.September 2023 
 

Grundlage Vorhabenbezogener Bebauungsplanentwurf mit Zeichnerischem Teil und Textteil vom 06./16.06.2023 
 Entwurf Begründung vom 06./16.06.2023  
 Vorhaben- und Erschließungsplan vom 06.06.2023 
  
 Baumgutachten, Baum, Erfahrung – Hartmut Neidlein, 23.03.2023 
 Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung, Habitatanalyse, Planungsgruppe Ökologie und Information vom 07.09.2021 
 Stellungnahme Schallschutz, Gerlinger + Merkle, Schorndorf, 01.06.2023 
 Entwässerungskonzept FFG, Planungsgruppe Stahlecker, Stuttgart vom 06.06.2023 
 Kurzbeschreibung zur Entwässerung, Keppler + Kähn, Ulm 07.06.2023 
 Dimensionierung Regenwasser, Keppler + Kähn, Ulm, 07.06.2023 
  Berechnung Volumen Regenrückhalteraum (Vrrr) 
 Schmutzwasser Dimensionierung 
 Überflutungsnachweis (Formel 20 DIN 1986-100) 
 
  

II Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Zeitraum  vom 21.Juli 2023 bis 01.September 2023 
 

Grundlage siehe Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange  
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben am 26.07.2023 und um Stellungnahme gebeten: 
 
           § 4 (1) BauGB      

Nr./S. Stellungnahme von Datum  Abwägung/weiterer 
Handlungsbedarf 

1 terranets 26.07.2023 nein 
2 Landratsamt Rems-Murr-Kreis – Amt für Vermessung und Flurneuordnung  27.07.2023 nein 
3 Regierungspräsidium Stuttgart - Raumordnung 27.07.2023 nein 
4 Amprion 27.07.2023 nein 
5 Transnet 27.07.2023 nein 
6 Zweckverband Landeswasserversorgung 28.07.2023 nein 
7 Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR 28.07.2023 ja 
8 Deutsche Bahn AG 31.07.2023 ja 

11 Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg  07.08.2023 nein 
12 Syna 27.07.2023 nein 
13 Netze BW 11.08.2023 nein 
14 VVS 14.08.2023 nein 
15 Polizeipräsidium Aalen 14.08.2023 nein 
16 Handwerkskammer Region Stuttgart 21.08.2023 nein 
17 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie 21.08.2023 ja 
18 Verband Region Stuttgart  24.08.2023 nein 
19 Landratsamt Rems Murr Kreis  31.08.2023 ja 
20 BUND 31.08.2023 nein 
21 Landesamt für Denkmalpflege 01.09.2023 ja 
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Folgende Nachbargemeinden wurden angeschrieben 

Nr./S. Stellungnahme von Datum Abwägung/ weiterer 
Handlungsbedarf 

9 Gemeinde Winterbach  31.07.2023 nein 
10 Stadt Weinstadt 04.08.2023 nein 

 
Anregungen der Öffentlichkeit  

Nr./S. Stellungnahme von Datum Abwägung/ weiterer 
Handlungsbedarf 

 Ö 1 17.08.2023 ja 
 Ö 2 17.08.2023 ja 
 Ö 3 20.08.2023 ja 
 Ö 4 21.08.2023 ja 
 Ö 5 19.08.2023 ja 
 Ö 6 22.08.2023 ja 
 Ö 7 27.08.2023 ja 
 Ö 8 30.08.2023 ja 
 Ö 9 31.08.2023 ja 
 Ö 10 31.08.2023 ja 
 Ö 11 27.08.2023 ja 

 



 Stellungnahme Abwägung Beschluss 
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1 
terranets 
 
Schreiben vom 
27.07.2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
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2  
Landratsamt 
Rems-Murr-
Kreis 
Amt für Vermes-
sung 
 
Schreiben vom 
27.07.2023 

Von: Schön, Bruno <B.Schoen@Rems-Murr-Kreis.de>  
Gesendet: Donnerstag, 27. Juli 2023 09:48 
An: Roth, Marvin <m.roth@remshalden.de> 
Betreff: AW: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Erweiterung Wera-
heim - geschützte Einrichtung" Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
Sehr geehrter Herr Roth, 
  
zu dem o.a. Vorhaben melde ich für unser Amt Fehlanzeige. 
  
Freundliche Grüße 
Bruno Schön  
  
Amtsleiter 
Amt für Vermessung und Flurneuordnung 
Landratsamt Rems-Murr-Kreis 
Alter Postplatz 10 
71332 Waiblingen 
Telefon: 07151 501-2023 
Telefax: 07151 501-2011 
E-Mail: b.schoen@rems-murr-kreis.de 
Internet: www.rems-murr-kreis.de 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 

mailto:B.Schoen@Rems-Murr-Kreis.de
mailto:m.roth@remshalden.de
mailto:b.schoen@rems-murr-kreis.de
http://www.rems-murr-kreis.de/
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3  
Regierungsprä-
sidium Stuttgart 
 
Schreiben vom 
27.07.2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Von: FPS - Koordination Bauleitplanung (RPS) 
<KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de>  
Gesendet: Donnerstag, 27. Juli 2023 10:55 
An: Roth, Marvin <m.roth@remshalden.de> 
Betreff: BPL "Erweiterung Weraheim- geschützte Einrichtung" in Rems-
halden nach § 13a BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wurden ins In-
tranet eingestellt und damit den von Ihnen benannten Fachabteilungen im Hause 
zugänglich gemacht. 
 
Nach dem vorgelegten Formblatt handelt es sich um einen entwickelten Bebau-
ungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB. Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums 
vom 11.03.2021 erhalten Sie bei entwickelten Bebauungsplänen keine Gesamt-
stellungnahme des Regierungspräsidiums. Die von Ihnen benannten Fachabtei-
lungen nehmen – bei Bedarf – jeweils direkt Stellung. 
 
Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen das o.g. Verfahren. 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebe-
ten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der 
Planunterlagen in digitalisierter Form an das Postfach KoordinationBauleitpla-
nung@rps.bwl.de zu senden. Die Stadtkreise und großen Kreisstädte werden ge-
beten, auch den Bekanntmachungsnachweis digital vorzulegen. 
 
 
Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums sind: 
 
Abt. 3 Landwirtschaft  
Frau Cornelia Kästle 
Tel.: 0711/904-13207 
Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de 
 
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 
Herr Karsten Grothe 
Tel. 0711/904-14242 
Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de 
 
Abt. 5 Umwelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu Raumordnung: 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 
 
 
 
Zwecks Aufnahme in das Raumordnungskataster: 
Planunterlagen werden zugesandt 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung  
 

mailto:KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de
mailto:m.roth@remshalden.de
mailto:KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de
mailto:KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de
mailto:Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de
mailto:Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de


 Stellungnahme Abwägung Beschluss 

 

9 

 
 
 
 

Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117 
Birgit.Mueller@rps.bwl.de 
 
Abt. 8 Denkmalpflege 
Herr Lucas Bilitsch 
Tel.: 0711/904-45170 
Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stefanie Bäurle 
 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 21 – Raumordnung 
Ruppmannstraße 21 
71565 Stuttgart 
Telefon: 0711/904-0 
E-Mail: stefanie.baeurle@rps.bwl.de <mailto:stefanie.baeurle@rps.bwl.de>  
 

mailto:Birgit.Mueller@rps.bwl.de
mailto:Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de
mailto:stefanie.baeurle@rps.bwl.de
mailto:stefanie.baeurle@rps.bwl.de
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4  
Amprion 
 
Schreiben vom 
27.07.2023 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungslei-
tungen unseres Unternehmens. 
 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus 
heutiger Sicht nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen 
die zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bärbel Vidal Blanco 
 
Amprion GmbH  
Asset Management 
Bestandssicherung Leitungen 
Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund 
Telefon +49 231 5849-15711 
baerbel.vidal@amprion.net  
www.amprion.net  
https://www.amprion.net/Information-Datenschutz.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 

 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 

mailto:baerbel.vidal@amprion.net
http://www.amprion.net/
https://www.amprion.net/Information-Datenschutz.html
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5  
Transnet bw 
 
Schreiben vom 
27.07.2023 

Von: BAULEITPLANUNG TRANSNETBW <bauleitplanung@transnetbw.de>  
Gesendet: Donnerstag, 27. Juli 2023 16:08 
An: Bauleitplanung <bauleitplanung@remshalden.de> 
Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Erweiterung Weraheim - ge-
schützte Einrichtung" Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Erwei-
terung Weraheim - geschützte Einrichtung " in Remshalden 
Hier – Stellungnahme zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir haben Ihre Unterlagen dankend erhalten und mit unserer Leitungsdokumen-
tation abgeglichen. 
Im geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Erweiterung Weraheim - 
geschützte Einrichtung" in Remshalden betreibt und plant die TransnetBW 
GmbH keine Höchstspannungsfreileitung. 
Daher haben wir keine Bedenken und Anmerkungen vorzubringen. Eine weitere 
Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen trotzdem gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Samuel Häußler 
Werkstudent Bauleitplanung / externe Planungsverfahren 
Bereich Trassierung & Leitungstechnik 
 
TransnetBW GmbH 
Pariser Platz 
Osloer Str. 15-17 
70173 Stuttgart 

 Tel. +49 711 21858-4635 
Mobil +49 151 21853759 
Fax - 
bauleitplanung@transnetbw.de 
www.transnetbw.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 

mailto:bauleitplanung@transnetbw.de
mailto:bauleitplanung@remshalden.de
mailto:bauleitplanung@transnetbw.de
http://www.transnetbw.de/
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6  
Zweckverband 
Landeswasser-
versorgung 
 
Schreiben vom 
28.07.2023 
 
 
 

Von: Liegenschaften <liegenschaften@lw-online.de>  
Gesendet: Freitag, 28. Juli 2023 07:06 
An: Bauleitplanung <bauleitplanung@remshalden.de> 
Betreff: AW: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Erweiterung Wera-
heim - geschützte Einrichtung" Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vielen Dank für die Beteiligung.  
Ich teile kurz mit, dass die Belange der Landeswasserversorgung von Ih-
rem Planverfahren nicht berührt sind.  
Wir haben in diesem Bereich keine Anlagen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Julia Beer 
Zweckverband Landeswasserversorgung 
Recht, Gremien, Liegenschaften 
Schützenstraße 4 
70182 Stuttgart 
  
Tel.:        +49 (711) 2175-1261 
Mobil:     +49 (170) 2274678 
E-Mail:    Beer.J@lw-online.de 
Internet:  www.lw-online.de 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 

 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  

mailto:liegenschaften@lw-online.de
mailto:bauleitplanung@remshalden.de
mailto:Beer.J@lw-online.de
http://www.lw-online.de/
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7  
Abfallwirtschaft 
Rems-Murr AöR 
 
Schreiben vom 
28.07.2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu Abs. 1-11 
Entsprechend der Abfallwirtschaftssatzung werden 
die Müllbehälter am Tag der Abholung an den Stra-
ßenrand gestellt. Der Hinweis über den Standort 
der Fläche für Müll wird berücksichtigt. Entspre-
chend der Abfallwirtschaftssatzung wird der Stand-
ort an dem Straßenrand in der Planzeichnung 
nachrichtlich übernommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung  
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zu Abs. „Weiterführend,  
Kapitel 5.1 Grundsätzliches“: 
Das Amt für Abfallwirtschaft hat dem Vorschlag zu-
gestimmt, die Müllaufstellfläche an dem Straßen-
rand in der Planzeichnung nachrichtlich zu über-
nehmen und die Mülltonnengröße auf 240 l zu be-
schränken, sodass das Gefälle von ca. 12 % ver-
tretbar ist.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung  
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Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
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8  
Deutsche Bahn 
AG 
 
Schreiben vom 
31.07.2023 
 

Von: Amadeus Beer <Amadeus.Beer@deutschebahn.com>  
Gesendet: Montag, 31. Juli 2023 09:53 
An: Roth, Marvin <m.roth@remshalden.de> 
Betreff: AW: Landkreis: Rems-Murr-Kreis -- WG: Vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan "Erweiterung Weraheim - geschützte Einrichtung" Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Roth, 
 
Gegen die Aufstellung der o.g. Bebauungsplanes bestehen aus Sicht der Deutschen Bahn 
AG keine grundsätzlichen Einwendungen oder Anmerkungen. 
 
Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehenden 
Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall usw.) wird vorsorglich hingewiesen: 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass es im Nahbereich von Bahnanlagen zu Immissionen aus 
dem Bahnbetrieb kommen kann. Hierzu gehören Bremsstaub, Lärm, Erschütterungen und 
Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder.  
 
Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbe-
trieb sind gegebenenfalls im Bebauungsplan festzusetzen.  
Es können keine Ansprüche gegenüber der DB AG für die Errichtung von Schutzmaß-
nahmen geltend gemacht werden.  
Ersatzansprüche gegen die DB AG, welche aus Schäden aufgrund von Immissionen 
durch den Eisenbahnbetrieb entstehen, sind ausgeschlossen. 
 
Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit zuzusenden und uns an 
dem Verfahren weiterhin zu beteiligen.  
 
Diese Stellungnahme kann bei Bedarf auch in Papierform auf dem Postweg zugestellt 
werden. 
Wir gehen jedoch davon aus, dass die digitale Stellungnahme ausreicht und von Ihnen 
anerkannt wird, sofern wir keine gegenteilige Mitteilung erhalten. 
 
Freundliche Grüße 
Amadeus Beer 
Baurecht I, CR.R O41 
Deutsche Bahn AG 
Erna-Scheffler-Str. 5, ADAC-Haus DBImm, 51103 Köln 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu „Immissionen von Bahnanlagen“: 
Es wird ein Hinweis in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 
„Im Nahbereich von Bahnanlagen kann es zu Im-
missionen aus dem Bahnbetrieb kommen. Hierzu 
gehören Bremsstaub, Lärm, Erschütterungen und 
Beeinflussung durch elektromagnetische Felder. 
Es können keine Ansprüche gegenüber der DB 
AG für die Errichtung von Schutzmaßnahmen gel-
tend gemacht werden.  
Ersatzansprüche gegen die DB AG, welche aus 
Schäden aufgrund von Immissionen durch den Ei-
senbahnbetrieb entstehen, sind ausgeschlossen.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung 
 

mailto:Amadeus.Beer@deutschebahn.com
mailto:m.roth@remshalden.de
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9  
Gemeinde  
Winterbach 
 
Schreiben vom  
31.07.2023 
 

Von: Rainer Blessing <R.Blessing@winterbach.de>  
Gesendet: Montag, 31. Juli 2023 15:19 
An: Roth, Marvin <m.roth@remshalden.de> 
Betreff: AW: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Erweiterung Weraheim - ge-
schützte Einrichtung" Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
Sehr geehrter Herr Roth, 
  
vielen Dank für die Beteiligung an diesem Bebauungsplanverfahren. 
Nach Rücksprache mit Herr BM Müller kann ich Ihnen mitteilen, dass wir keinerlei 
Anregungen und Bedenken zu diesem Bebauungsplan haben. 
  
Wir geben Ihnen dies zur Kenntnis. 
  
Mit freundlichen Grüßen  
Rainer Blessing 
Bauamtsleiter  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 

10  
Stadt Weinstadt 
 
mit Schreiben 
vom 04.08.2023 
 

Von: Weber, Matthias <M.Weber@Weinstadt.de>  
Gesendet: Freitag, 4. August 2023 15:01 
An: Bauleitplanung <bauleitplanung@remshalden.de> 
Cc: Folk, Dennis <D.Folk@Weinstadt.de>; EBM.Vorzimmer 
<EBM.Vorzimmer@Weinstadt.de> 
Betreff: AW: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Erweiterung Weraheim - ge-
schützte Einrichtung" Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
wir bedanken uns für die Beteiligung an o.g. Bebauungsplanverfahren.  
Die Stadt Weinstadt hat keine Bedenken bzw. Anregungen zu Ihrem Vorhaben.  
Eine weitere Beteiligung ist somit nicht erforderlich. 
Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung  
Mit freundlichen Grüßen 
Matthias WeberStadt Weinstadt  
Stellv. Leitung Stadtplanungsamt Beutelsbach, Poststraße 17  
71384 Weinstadt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 

mailto:R.Blessing@winterbach.de
mailto:m.roth@remshalden.de
mailto:M.Weber@Weinstadt.de
mailto:bauleitplanung@remshalden.de
mailto:D.Folk@Weinstadt.de
mailto:EBM.Vorzimmer@Weinstadt.de
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11  
Zweckverband 
Wasserversor-
gung Nordost-
württemberg 
 
Schreiben vom 
07.08.2023 
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Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
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 Stellungnahme Abwägung Beschluss 

 

22 

12  
Syna 
 
Mit Schreiben 
vom 27.07.2023 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
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13  
Netze BW 
 
Schreiben vom 
11.08.2023 
 

Von: Bürkle Lydia <L.Buerkle@netze-bw.de>  
Gesendet: Freitag, 11. August 2023 15:37 
An: Bauleitplanung <bauleitplanung@remshalden.de> 
Cc: Externe Planungsverfahren Netze BW <bauleitplanung@Netze-
BW.de>; Laborius Dennis <d.laborius@netze-bw.de> 
Betreff: WG: STN zu Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Erweiterung 
Weraheim - geschützte Einrichtung", Remshalden Hebsack - Vorgangs-
Nr.:2023.0986 
 
Guten Tag, 
 
vielen Dank für Ihre Information. 
Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind von der Netze 
BW GmbH keine Gasversorgungsanlagen vorhanden oder derzeit ge-
plant. 
Bei Interesse der Bauherren an einer Gasversorgung können wir, bei ent-
sprechender Wirtschaftlichkeit, das geplante Gebäude mit Erdgas versor-
gen. 
Unsere Ansprechpartner im Kompetenzzentrum Kirchheim unter Teck 
(Netzkundenbetreuung/Netzanschluss) sind unter Tel. 07021 8009-
59050, Mo-Do von 7:00 bis 16:00 Uhr und Fr von 7:00 bis 12:00 Uhr zu 
erreichen. 
Weitere Anregungen oder Bedenken liegen von unserer Seite aus nicht 
vor. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Lydia Bürkle 
Netzplanung 
Netzentwicklung Mitte  
 
Netze BW GmbH 
Hahnweidstraße 44,  73230 Kirchheim unter Teck 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 

mailto:L.Buerkle@netze-bw.de
mailto:bauleitplanung@remshalden.de
mailto:bauleitplanung@Netze-BW.de
mailto:bauleitplanung@Netze-BW.de
mailto:d.laborius@netze-bw.de
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14  
Verkehrs- und 
Tarifverbund 
Stuttgart GmbH 
(VVS) 
 
Schreiben vom 
14.08.2023 
 

Von: Bröcker, Bastian <Bastian.Broecker@vvs.de>  
Gesendet: Montag, 14. August 2023 09:47 
An: Bauleitplanung <bauleitplanung@remshalden.de> 
Cc: Bodenhöfer, Frank <frank.bodenhoefer@vvs.de>; Berg, Lina-Marie 
<Lina-Marie.Berg@vvs.de>; Golenja, Tanja <Tanja.Golenja@vvs.de>; 
Seiwerth, Thiripura <T.Seiwerth@rems-murr-kreis.de> 
Betreff: AW: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Erweiterung Wera-
heim - geschützte Einrichtung" Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung am Verfahren zur Aufstellung des o.g. Be-
bauungsplans, zu dem wir gerne -wie folgt- Stellung nehmen:  
 
Wir haben keine Einwände gegen die dargestellten Planungen. Das Plan-
gebiet gilt gemäß den Vorgaben aus dem Nahverkehrsplan für den 
Rems-Murr-Kreis als erschlossen. Auf Kapitel 6.1. der Begründung wird 
verwiesen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bastian Bröcker 
Abteilung Planung 
 
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) 
Rotebühlstraße 121, 70178 Stuttgart 
Telefon +49 711 6606-2231 
Bastian.Broecker@vvs.de | www.vvs.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 
 

mailto:Bastian.Broecker@vvs.de
mailto:bauleitplanung@remshalden.de
mailto:frank.bodenhoefer@vvs.de
mailto:Lina-Marie.Berg@vvs.de
mailto:Tanja.Golenja@vvs.de
mailto:T.Seiwerth@rems-murr-kreis.de
mailto:Bastian.Broecker@vvs.de
http://www.vvs.de/
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15  
Polizeipräsidium 
Aalen 
 
Schreiben vom 
14.08.2023 
 

Von: Schippert, Jochen <Jochen.Schippert@polizei.bwl.de>  
Gesendet: Montag, 14. August 2023 10:14 
An: Bauleitplanung <bauleitplanung@remshalden.de> 
Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Erweiterung Weraheim - ge-
schützte Einrichtung" Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
seitens des PP Aalen, FESt-E.V. bestehen keine Einwände/Bedenken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jochen Schippert 
************************** 
Polizeipräsidium Aalen 
Führungs- und Einsatzstab 
- Sachbereich Verkehr -  
Böhmerwaldstraße 20 
73141 Aalen 
Dienstsitz: 
71332 Waiblingen 
Alter Postplatz 20 
Tel.:  07151/950-222 
mail: jochen.schippert@polizei.bwl.de 
         aalen.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 

mailto:Jochen.Schippert@polizei.bwl.de
mailto:bauleitplanung@remshalden.de
mailto:jochen.schippert@polizei.bwl.de
mailto:aalen.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de
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16  
Handwerkskam-
mer Region 
Stuttgart 
 
Schreiben vom 
21.08.2023 
 
 

Von: Kern, Claudia <Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de>  
Gesendet: Montag, 21. August 2023 08:56 
An: Bauleitplanung <bauleitplanung@remshalden.de>; Roth, Marvin 
<m.roth@remshalden.de> 
Cc: Kreishandwerkerschaft Rems-Murr <info@kh-rems-murr.de> 
Betreff: AW: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Erweiterung Weraheim - ge-
schützte Einrichtung" Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
Guten Tag Herr Roth,  
 
vielen Dank für die Beteiligung.  
 
Zu diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan haben wir keine Bedenken oder 
Anregungen.  
 
Freundliche Grüße 
  
Claudia Kern  
Geschäftsbereich Unternehmensservice 
  
Handwerkskammer Region Stuttgart  
Heilbronner Straße 43 
70191 Stuttgart  
  
Telefon:     0711 1657-220 
Fax:             0711 1657-873 
E-Mail:       Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de 
Internet:    www.hwk-stuttgart 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 

mailto:Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de
mailto:bauleitplanung@remshalden.de
mailto:m.roth@remshalden.de
mailto:info@kh-rems-murr.de
mailto:Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de
http://www.hwk-stuttgart/
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17  
Regierungsprä-
sidium Freiburg, 
Landesamt für 
Geologie 
 
Schreiben vom 
21.08.2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu Geotechnik 
Hinweis wird in den Bebauungsplan übernommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung   
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zu Boden, Mineralische Rohstoffe, Grundwasser:  
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
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zu Bergbau, Geotopschutz:  
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 
 
 
 
 
zu Allgemeine Hinweise:  
Die Nutzungsmöglichkeit der Homepage wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung   
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18  
Verband Region 
Stuttgart 
 
Schreiben vom 
24.08.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von: Jahnz Barbara <jahnz@region-stuttgart.org>  
Gesendet: Donnerstag, 24. August 2023 10:49 
An: Roth, Marvin <m.roth@remshalden.de> 
Cc: Borth Ulrike <borth@region-stuttgart.org> 
Betreff: Remshalden: BBP "„Erweiterung Weraheim – geschützte Einrichtung" - 
Stellungnahme 
 
Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf „Erweiterung Weraheim – ge-
schützte Einrichtung“ in Remshalden – Hebsack; Ihr Schreiben vom 
26.07.2023; ; Ihr Zeichen: 21.414/829106; Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB 
 
 
Sehr geehrter Herr Roth, 

  
vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanentwurf „Erweiterung Wera-
heim – geschützte Einrichtung“ in Remshalden – Hebsack. 
 
Der Planung stehen regionalplanerische Ziele nicht entgegen. 

  
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ein Exemplar der 
Planunterlagen, möglichst in digitaler Form (an: planung@region-stuttgart.org), 
zu überlassen. 

  
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Barbara Jahnz  
 
 
------------------------------------------------------------ 
Barbara Jahnz 
Referentin für Regional- und Bauleitplanung  
 
Verband Region Stuttgart 
Kronenstraße 25 
70174 Stuttgart 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 

mailto:jahnz@region-stuttgart.org
mailto:m.roth@remshalden.de
mailto:borth@region-stuttgart.org
mailto:planung@region-stuttgart.org
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19  
Landratsamt 
Rems Murr Kreis 
 
Schreiben vom 
31.08.2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. Amt für Umweltschutz: 
Eine ökologische Baubegleitung wird durchge-
führt. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch 
den bereits abgeschlossenen öffentlich-rechtli-
chen Vertrag zwischen Gemeinde und UNB recht-
lich verbindlich gesichert.  
 
 
 
In der Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
sind unter Ziff.4.3 Aussagen zu Jagdgebieten der 
Fledermausarten aufgeführt. In einer Ergänzung 
vom 12.02.2024 wurde klargestellt, dass es sich 
nicht um essentielle Jagdgebiete handelt. 
Das Formblatt zum 3–Stufenmodell wurde der 
UNB nachgereicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung  
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung  
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zu CEF-Maßnahmen: 
Die Nisthilfen sind bereits installiert und werden ge-
wartet. 
 
 
 
 
 
 
 
zu Sicherung der CEF-Maßnahmen:  
Die Umsetzung der Maßnahme ist durch den be-
reits abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag zwischen Gemeinde und UNB rechtlich ver-
bindlich gesichert. Eine ergänzende Regelung er-
folgt im Durchführungsvertrag zwischen Ge-
meinde und Vorhabenträger.  
 
 
 
 
 
Zu Immissionsschutz, Grundwasserschutz:  
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung  
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung  
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
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zu Bodenschutz: 
Bei der Höhenlage des Bauvorhabens wurden be-
reits die Anforderungen des geringen Bodenaus-
hubs berücksichtigt. Nur im rückwärtigen Bereich 
des Gartengeschosses fällt Erdaushub infolge der 
Hanglage an. Dieser wird weitgehend zur Modellie-
rung auf dem Gelände selbst genutzt, so dass kein 
weiterer Aushub anfällt, der außerhalb des Bauvor-
habens verwertet werden muss. 
 
 
 
 
zu Altlasten und Schadensfälle, Kommunale Ab-
wasserbeseitigung, Gewässerbewirtschaftung: 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
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zu Hochwasser und Wasserbau, Baurechtsamt  
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken  
 
 
 
zu Kommunalamt: 
Beitragsrechtliche Auswirkungen werden im Ein-
klang mit dem geltenden Recht durch die Ge-
meinde festgesetzt bzw. im Durchführungsvertrag 
mit dem Vorhabenträger geregelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung 
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20  
BUND 
 
Schreiben vom 
31.08.2023   
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden im Zuge der Ausführungs-
planung geprüft und umgesetzt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung  
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21  
Landesamt für 
Denkmalpflege 
(LAD) 
 
Schreiben vom 
01.09.2023 
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zu Standort des Bauvorhabens: 
Das LAD hat Kenntnis der Standortfestlegung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird ein Hinweis in den Textteil des Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes aufgenommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung  
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Ö 1  
 
Schreiben vom 
17.08.2023 
 

 

 
 
 
 
zu Abs. 1 - Positives 
 
 
 
zu Abs. 2 – Maßstab der Breitendächer: 
Die Dachform spiegelt die darunter liegenden Ein-
heiten des Gebäudes wider und ist mit der Denk-
malschutzbehörde abgestimmt. 
 
zu Abs. 3 – Gebäudebauweise:  
Die Gebäudeform korrespondiert mit den Grundris-
sen und damit mit der Nutzung. 
 
zu Abs. 4 – Zaun: 
Der Zaun muss den Anforderungen an den ge-
schlossenen Bereich und damit an ein Nicht-Über-
klettern entsprechen.  Die Begrünung muss sich 
ebenfalls diesen Anforderungen unterordnen. 
 
zu Abs. 5 – Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung  
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Teilweise Be-
rücksichtigung 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
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Ö 2 
 
Schreiben vom 
17.08.2023 

 

 
zu Bauverbot: 
Entsprechend § 1 BauGB ist es Aufgabe der Ge-
meinde, Bauleitpläne aufzustellen, sobald und so-
weit es für die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist. Im vorliegenden Fall soll eine 
geschützte Einrichtung auf dem Grundstück errich-
tet werden, für deren Realisierung ein Bebauungs-
plan erforderlich ist. Dies ist in der Begründung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans unter Ziff. 1 
nachzulesen. Das Landesamt für Denkmalpflege 
hat in seiner Stellungnahme vom 01.09.2023 fest-
gestellt, dass das Vorhaben mit den Vorschriften 
des Denkmalschutzes vereinbar ist.  
 
 
 
 
 
 
zu Bürgerworkshop: 
Das Beteiligungsformat der Bürgerbeteiligung ist 
ein Instrument, bei dem möglichst viele Bürger ihre 
Anregungen zu verschiedensten Handlungsfeldern 
innerhalb einer Kommune vorbringen können.  
Sowohl Verwaltung einer Gemeinde als auch Ge-
meinderat nutzen diese Anregungen für die Abwä-
gung bei verschiedensten Themenbereichen. 
Im vorliegenden Fall gilt es, den Bedarf an einer 
geschützten Einrichtung im Rems Murr Kreis, einer 
verfügbaren Fläche, eines geeigneten Betreibers, 
den Anforderungen des Denkmalschutzes, den An-
forderungen eines reibungslosen Betriebes einer 
Einrichtung und den nachbarlichen Interessen ge-
geneinander und untereinander gerecht abzuwä-
gen. Oftmals hat die Bürgerschaft das Verständnis, 
dass die Ergebnisse eines Beteiligungsformates 
eins zu eins umgesetzt werden müssten, jedoch ist 
hierbei festzuhalten, dass ein Bürgerworkshop kein 
Bürgerentscheid ist. Es gelten trotz Bürgerbeteili-
gung die Grundsätze der repräsentativen Demo-

 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
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kratie. Tatsache ist, dass es in der Regel immer an-
dere Ansprüche gibt, die es von Seiten des Ge-
meinderates gegeneinander und untereinander ge-
recht abzuwägen gilt.  



 Stellungnahme Abwägung Beschluss 

 

42 

 

 

zu Wirkung der Umgebung auf zukünftige Bewoh-
ner der geschützten Einrichtung:  
Sowohl der Betreiber, der mit geschützten Einrich-
tungen und deren Betrieb Erfahrung hat, als auch 
das zuständige Landratsamt sehen keine Gefahr 
für die Lage der Einrichtung. 
 
 
 
zu 1: Bauverbot: Das Landesamt für Denkmal-
pflege hat in seiner Stellungnahme vom 
01.09.2023 festgestellt, dass das Vorhaben mit 
den Vorschriften des Denkmalschutzes vereinbar 
ist. Die Aufhebung des Bauverbots auf einem Teil 
des Grundstücks für das Vorhaben ergibt sich aus 
einem modernen konservativen Ansatz. Für die 
Gemeinde ist diese Aufhebung zu begründen, 
weil dadurch ein Vorhaben als Maßnahme der In-
nenentwicklung (Nachverdichtung) und zum Zwe-
cke der sozialen Fürsorge für gesellschaftlich stig-
matisierte und schutzbedürftige Menschen auf 
diesem Grundstück realisiert werden kann. Dies 
trägt dem ideellen Stiftungszeck des Weraheims 
Rechnung und entspricht zudem der Ausweisung 
im gültigen Flächennutzungsplan „Remshalden 
2020“ als Sondergebiet für „soziale, karitative Ein-
richtungen“. Auch wird der Denkmalschutz des 
Gebäudes durch dessen Freihaltung berücksich-
tigt. Somit wird die Zweckbestimmung des Grund-
stückes bewahrt und es findet zeitgleich eine mo-
derne Fortführung des ideellen Erbes statt. Dabei 
bleibt der Großteil der parkähnlichen Anlage er-
halten.  
Akteneinsicht „Denkmalschutz“: Informelle Ab-
stimmungen mit Fachbehörden in einer frühen 
Phase der Planung dienen der groben Orientie-
rung, sind also das Resultat einer zügigen, ober-
flächlichen Prüfung. Die fundierte und auf das 
konkrete Vorhaben bezogene Stellungnahme der 
Denkmalschutzbehörde war, wie sie auch erfolgt 

Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung  
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ist, für das formelle Verfahren der Bauleitplanung 
vorgesehen. Diese detaillierte Einschätzung wird 
im Rahmen des formellen Verfahrens auch der 
Öffentlichkeit präsentiert und ist das Ergebnis ei-
ner tiefgreifenden Prüfung der Fachbehörde. Der 
Informationspflicht der Bürger wird durch die Be-
reitstellung einer abschließenden Stellungnahme 
der Fachbehörde besser Rechnung getragen als 
durch eine erste grobe Einschätzung über eine 
grundsätzliche Realisierbarkeit des Vorhabens 
aus Sicht des Denkmalschutzes. 

zu 2: Flächenversiegelung: 
Grundsätzlich wird an dem Ziel des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden festgehalten. Die 
Anforderungen an eine geschützte Einrichtung sind 
jedoch sehr vielfältig und können nicht in einem Be-
standsgebäude untergebracht werden. Daher ist 
eine zusätzliche Flächenversiegelung erforderlich. 
Hier gilt es ebenfalls wieder die einzelnen Ansprü-
che gegeneinander und untereinander gerecht ab-
zuwägen, wie es auf S. 1 des Schreibens bereits 
erfolgt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung  
 



 Stellungnahme Abwägung Beschluss 

 

44 

 

 

zu 3: beschleunigtes Verfahren ohne Umweltprü-
fung: 
Das Baugesetzbuch sieht in § 13 a BauGB ein be-
schleunigtes Verfahren für Bebauungspläne der In-
nenentwicklung vor. Der Artenschutz wurde be-
rücksichtigt. Das Verfahren entspricht daher der 
rechtlichen Grundlage. 
Die Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung ist da-
tiert vom 07.09.2021. Die Änderung des BNatSchG 
ist im Dezember 2022 erfolgt. Da sich die Änderung 
nicht auf die Aussagen der Artenschutzrechtlichen 
Relevanzprüfung beziehen, hat das Gutachten 
weiterhin Gültigkeit.  
 
zu 4: reines Wohngebiet:  
Wie in der Begründung unter Ziff. 4 ausgeführt ist, 
handelt es sich bei dem Plangebiet um eine Son-
derbaufläche für „soziale, karitative Einrichtungen“, 
nicht um ein reines Wohngebiet.  
Das Gutachten berücksichtigt den Trennungs-
grundsatz des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG), nach dem schädliche Wirkungen auf 
Wohngebiete vermieden werden sollen. Dement-
sprechend ist es sinnvoll, als Grundlage des 
Schallgutachtens die Grenzwerte für Wohngebiete 
heranzuziehen, auch wenn sich das eigentliche 
Vorhaben nicht in einem Wohngebiet befindet. 
 
zu 5: Emissionen:   
Im Gutachten von Gerlinger + Merkle vom 
01.06.2023 wird unter Punkt 1 der Lärmeintrag auf 
das Plangebiet geprüft. Hier wird die geplante Nut-
zung unter schalltechnischen Aspekten der 
Schutzwürdigkeit eines allgemeinen Wohngebiets 
gleichgesetzt.  
Unter Punkt 2 werden die Schallimmissionen zur 
Nachbarschaft geprüft, speziell hier der Aufstellort 
einer Wärmepumpe. 
 
zu 6: Verkehrserschließung: 
Begleitete Ausgangszeiten der Bewohner können 

Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung   
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
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gut an die Fahrtzeiten der Buslinie angepasst wer-
den. Bei individuellem Ausgang, der nicht mit dem 
ÖPNV zu koordinieren wäre, steht zusätzlich ein 
PKW-Kleinfahrzeug und für Gruppenausgang ein 
Kleinbus (VW-Bus o.ä.) zur Verfügung. Für seine 
Mitarbeitenden setzt die Rudolf–Sophien-Stift 
gGmbH im Rahmen eines Konzeptes zur Nachhal-
tigkeit gezielt Anreize, den KFZ-Verkehr zu mini-
mieren. Dazu gehören zusätzliche finanzielle Zu-
schüsse zu Jobticket und zur Bildung von Fahrge-
meinschaften, Jobrad, Anschaffung von E-Bike 
und E-Roller als Dienstfahrzeuge und sog. „4000 
Schritte“- Bonus. 
 
 
zu 7: Gefährdung sicherer Schul- und Kindergar-
tenweg: 
Die Müllentsorgung erfolgt im Rahmen der in den 
umgebenden Straßen bisherigen Form. Eine zu-
sätzliche Gefährdung ist daher nicht gegeben. Für 
die Andienung der Einrichtung im Plangebiet wurde 
eigens eine auf dem Grundstück befindliche Auf-
stellfläche geschaffen. Eine Gefährdung über den 
IST-Zustand hinaus ist nicht zu erwarten. 
 
 
zu 8: Stellplätze: 
Die Stellplätze im Plangebiet sind ebenso senk-
recht angeordnet wie die Friedhofsparkplätze. 
Diese weisen in Teilen – mit Ausnahme des Mün-
dungsbereichs der Schellingstraße – die gleiche 
Zufahrtsbreite auf und werden problemlos ange-
fahren. 
Da die Werastraße keine sehr hohe Verkehrsdichte 
aufweist, ist das Ein- und Ausfahren sowohl der 
Stellplätze als auch der Anlieferzone mit den übli-
chen Vorsichtsmaßnahmen eines Autofahrers zu 
bewältigen. 
 
 
 

Nicht Berück-
sichtigung   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung   
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung   
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zu 9: Der einfache Bebauungsplan „Stölple“ wird 
durch den vorliegenden vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan (VBP) im Geltungsbereich des VBP 
ersetzt wie im Textteil (unter Aufhebung bisheriger 
Festsetzungen) dargelegt.  
Vergleich Mehrfamilienhaus:  
Der einfache Bebauungsplan „Stölple“ enthält 
keine Festsetzungen über die Zulässigkeit von 
Mehrfamilienhäusern. Lediglich Baufenster sind in 
diesem Bebauungsplan festgelegt. Der beispiel-
hafte Verweis auf das Mehrfamilienhaus dient der 
Klarstellung, dass der Betrieb der Einrichtung kei-
nen über das Maß einer Mehrfamilienhausbebau-
ung hinausgehenden Verkehr erzeugt.  
Es existiert kein Textteil zum Bebauungsplan 
„Stölple“, da es sich nur um einen einfachen Be-
bauungsplan handelt. Die Qualität des in der Be-
gründung eingefügten Scans ist zur Beurteilung 
ausreichend. Eine detailliertere Darstellung des 
Originalplans ist aus Datenschutzgründen nicht 
bzw. nur in „geschwärzter Form“ zulässig, weil im 
Plan personenbezogene Daten eingetragenen 
sind, die nicht veröffentlicht werden dürfen.  
 
zu 10:  
Zur Klarstellung hinsichtlich der Anwesenheit von 
Fachpersonal in der Einrichtung: Es handelt sich 
bei der geplanten Einrichtung um ein Angebot der 
Eingliederungshilfe nach § 125 SGB IX (Sozialge-
setzbuch Neun) mit der zusätzlichen Möglichkeit 
der befristeten Unterbringung nach § 1831 BGB 
(Bürgerliches Gesetzbuch) zur Vermeidung selbst-
schädigenden Verhaltens. Aufgenommen werden 
volljährige Menschen mit Beeinträchtigungen, die 
sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und um-
weltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten 
Teilhabe an der Gesellschaft hindern. Bezugsper-
sonenarbeit, alltagstherapeutische und milieuthe-
rapeutische Angebote, tagesstrukturierende Ange-
bote in Fördergruppen und individuelle ergothera-
peutische Angebote werden von Fachkräften im 
Hause angeboten und durchgeführt. Lediglich die 
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Bedarfe der allgemeinmedizinischen und fachärzt-
lichen Versorgung werden bei niedergelassenen 
Praxen in Anspruch genommen. Allen interessier-
ten Anwohnern wurde zusätzlich zu den Ausfüh-
rungen in den verschiedenen Informationsveran-
staltungen angeboten, vergleichbare Einrichtungen 
der Rudolf-Sophien-Stift gGmbH zu besuchen, den 
Alltag dort und auch BewohnerInnen kennenzuler-
nen. Das Angebot wurde nicht angenommen 
 
 
zu 11:  
Siehe Ö 2, zu 6: die Ausführungen zur Minimierung 
des KFZ-Verkehrs durch Mitarbeitende. 
 
 
zu 12:  
Durch den Bau der Einrichtung wird eine Fläche 
versiegelt. Das Entwässerungskonzept zeigt die 
Maßnahmen auf, das Oberflächenwasser geset-
zeskonform zu behandeln. 
 
zu 13: 
Es werden insgesamt 6 Nisthilfen angebracht. Da-
mit ist ein ausreichender Ersatz entsprechend der 
Gesetzeslage gegeben. 
 
zu 14: 
Planungswettbewerb: Die Durchführung eines 
Planungswettbewerbes war seitens des Vorha-
benträgers nicht vorgesehen und wäre unter Be-
rücksichtigung der zwingenden Planungsvorgaben 
sowie Projektgröße nur bedingt zielführend. Ein 
Planungswettbewerb hätte seitens der Gemeinde 
zwar empfohlen, aber nicht gefordert werden kön-
nen, da es sich bei dem zu bebauenden Grund-
stück nicht um ein Grundstück im Eigentum der 
Gemeinde handelt, sondern um ein Grundstück im 
Eigentum des Vorhabenträgers. Außerdem ist bei 
dem Gebäude auch die Funktionalität besonders 
zu berücksichtigen, die sich am besten durch ei-
nen engen Austausch zwischen Vorhabenträger 
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und Architekten erreichen lässt. Ein solch enger 
Austausch ist bei einem Planungswettbewerb nur 
schwer zu gewährleisten. Zudem sind die einge-
reichten Pläne des Vorhabenträgers architekto-
nisch ansprechend, sodass ein Planungswettbe-
werb nicht zwingend ein besseres Ergebnis hätte 
erwarten lassen. Zu erwähnen ist auch der drin-
gende Bedarf an einer solchen Einrichtung im 
Rems-Murr-Kreis, deren Realisierung sich durch 
ein Wettbewerbsverfahren verzögern würde. 
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zu 15:  
Der Standort der Wärmepumpe ist zwischen Ge-
bäude und der alten Mauer. Dieser Standort wurde 
im Gutachten Gerlinger + Merkle zugrunde gelegt. 
Die Baubeschreibung des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes wird klarstellend berichtigt.  
 
zu 16:  
Baumgutachten: Die erwähnte E-Mail dient als er-
gänzender Hinweis und um zu verdeutlichen, dass 
Alternativen zu den Längsparkständen geprüft 
wurden, welche als schädlicher für die Baumbe-
stände bewertet worden sind. Der nicht im Gut-
achten enthaltene Übersichtsplan sowie die feh-
lende Fotodokumentation würden zwar durch eine 
bessere Visualisierung die Orientierung etwas ver-
einfachen, dank der detaillierten Beschreibung der 
einzelnen Bäume und der textlichen Ausführung 
im Gutachten ist eine Zuordnung dennoch mög-
lich. Es fehlen also keine notwendigen Informatio-
nen zur Einschätzung des Sachverhalts.  
 
 
zu 17: Brandschutz 
Der Brandschutz ist gewährleistet. Das Bauvorha-
ben verfügt über zwei voneinander unabhängige, 
bauliche Rettungswege mit Ausgängen im Norden. 
Die Führung von Rettungswegen über Rettungsge-
räte der Feuerwehr ist nicht erforderlich. Aufstellflä-
chen für Hubrettungsfahrzeuge sind somit nicht er-
forderlich. Der Feuerwehr-Zugriff erfolgt von der 
Werastraße. Eine Feuerwehrzufahrt auf dem 
Grundstück ist bauordnungsrechtlich nicht erfor-
derlich. 
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zu 18: 
Eine Feuerwehrzufahrt auf dem Grundstück ist, wie 
unter Pkt. 17 ausgeführt, nicht erforderlich. Die 
Breite der Hölderlinstraße ist nicht relevant, da die 
Zufahrt über die Werastraße erfolgt und die Er-
schließung des Bauvorhabens über die Wera-
straße gesichert ist.  
 
zu 19: 
Standortalternative „Anwesen Schönbühl“: zu-
nächst einmal befindet sich das betreffende Anwe-
sen am Schönbühl weder im Eigentum des Vorha-
benträgers noch im Zugriff der Gemeinde Rems-
halden (Gemarkung Beutelsbach, Stadt Wein-
stadt). Da Vorhaben eines Vorhabenträgers nur auf 
den für ihn verfügbaren Grundstücken realisiert 
werden können, scheidet der Standort schon aus 
eigentumsrechtlichen Fragestellungen aus. Hinzu 
kommt die schlechte Anbindung des Standorts an 
den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und 
die isolierte Lage, die dem Gedanken der Rein-
tegration der Bewohner in die Gesellschaft nicht 
Rechnung trägt.  
 
zu 20: 
Wie oben bereits ausgeführt, ersetzt der vorhaben-
bezogene Bebauungsplan den einfachen Bebau-
ungsplan „Stölple“ aus dem Jahre 1956 im abge-
grenzten Bereich.  
 
zu 21: 
Die Gebäude in der Hölderlinstraße sind teils trauf-
, teils giebelständig. Eine einheitliche Firstrichtung 
liegt nicht vor. Die Dachform der Einrichtung mit 
Satteldach und giebelständig zur Hölderlinstraße 
nimmt dies auf. Die nicht mittige Lage der Firste re-
sultiert aus den unterschiedlichen Dachneigungen. 
Zur westlichen und östlichen Grenze hin ist mit der 
steileren Dachneigung ein Zugeständnis an die 
Umgebungsbebauung gemacht worden. Gleichzei-
tig würden solch starke Dachneigungen eine hö-
here Gebäudehöhe verursachen, lägen sie mittig 
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im Gebäude. 
 
 
zu 22: 
Hier gilt ebenso, wie oben bereits ausgeführt, die 
Abwägung zwischen unterschiedlichen Themen. 
Klimaschutzrelevante Aspekte (wie bspw. Photo-
voltaik; Retentionsmulden und wasserdurchläs-
sige Pflasterbeläge) wurden bei der vorliegenden 
Planung ebenfalls berücksichtigt.  
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Ö 3 
 
Schreiben vom 
20.08.2023 

 

zu Verkehrserschließung:  
Im Verhältnis zum bisherigen Verkehrsaufkommen 
in der Werastraße durch die Anwohner in der 
Hölderlinstraße und durch den Besucherverkehr 
des Friedhofs nimmt der Andienungsverkehr für die 
geschützte Einrichtung wohl eine untergeordnete 
Rolle ein. Was die Sicherheit des Kindergarten- 
und Schulweges betrifft, so ist durch den nicht vor-
handenen Gehweg eine Verkehrsfläche geschaf-
fen, auf der alle Verkehrsteilnehmer aufeinander 
Rücksicht nehmen müssen. 
 
 
zu Parkplatzsituation: 
Die Ausweisung der Parkplätze entspricht den ge-
setzlichen Vorgaben. 
 
 
zu Topographie:  
Eine Emissionsbelastung durch Einparken an einer 
Hanglage ist bei den ausgewiesenen Stellplätzen 
zumutbar. 
 
 
zu Ersatzloser Wegfall: 
Es entfällt zwar ein Anteil des bisherigen Parks des 
Weraheims, dem gegenüber wird ein wichtiger Be-
treuungsbaustein geschaffen. 
 
 
 
Zu weiteren Anmerkungen: 
Der Gemeinderat von Remshalden wägt im Bebau-
ungsplanverfahren die Anregungen und Hinweise  
gegeneinander und untereinander gerecht ab, wie 
es die gesetzlichen Bestimmungen vorgeben. 
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Ö 4 
 
Schreiben vom 
21.08.2023 

 

 
 
Da durch die Neubebauung nur ca. 8 % der bishe-
rigen Parkfläche entfallen, wird die bisherige Funk-
tion der Grünfläche nicht wesentlich beeinträchtigt. 
 
In Anlehnung an die Körnung der bestehenden Be-
bauung mit Einzel- und Doppelhäusern ist das Ge-
bäude der geschützten Einrichtung durch Vor- und 
Rücksprünge wie auch durch die 3-teilige Dach-
landschaft gegliedert. Gleichzeitig galt es beim Ent-
wurf das Raumprogramm unterzubringen und den 
bestehenden Garten des Weraheim nicht durch 
viele kleine Baukörper zu zerschneiden, sondern 
die bauliche Nutzung kompakt auf dem Grundstück 
unterzubringen. 
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Über die zukünftige Nutzung der geschützten Ein-
richtung wie auch deren Bewohner wurde umfang-
reich in verschiedenen Veranstaltungen informiert.  
Es handelt sich bei der geschützten Einrichtung 
nicht um forensische Betreuung, sondern um Men-
schen mit einer richterlichen Einweisung.  
Der Vergleich der BewohnerInnen, die das Ange-
bot der Einrichtung nutzen, mit Personen aus Pres-
seberichten, ist irreführend und falsch. Bei den Be-
wohnerInnen handelt es sich um bekannte, leis-
tungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger des 
Rems-Murr-Kreises, deren Aufnahme nach Erstel-
lung eines Teilhabe  - und Gesamtplanes durch das 
Teilhabemanagement des Sozialamtes erfolgt. Alle 
BewohnerInnen haben eine gesetzliche Betreuung 
nach § 1896 ff BGB. Alle BewohnerInnen befinden 
sich in kontinuierlicher fachärztlicher Behandlung. 
Die Einnahme verordneter Medikamente wird in 
der Einrichtung durchgeführt und überwacht. 
Nachts schlafen die Bewohner in der Regel. Ent-
sprechend der vereinbarten Personalbemessung 
befinden sich Fachkräfte als Nachtwachen und An-
sprechpersonen für den Bedarfsfall im Haus.  
 
zu Anregungen zu Nachbarschaft mit Bewohnern 
des bestehenden Weraheims:  
Es ist richtig, dass im angrenzenden Weraheim 
junge Menschen in belasteten Lebenssituationen 
im Rahmen der Jugendhilfe Unterstützung finden. 
Konzeptionell ist eine Zusammenarbeit mit dem 
Fachteam der Jugendhilfe des Weraheimes und 
den jungen Menschen vorgesehen. Erfahrungen 
aus der Betreuungspraxis zeigen, dass es sehr hilf-
reich für die Entwicklung insbesondere junger Men-
schen sein kann, wenn sie sehen und erfahren und 
auch erklärt bekommen, dass junge und erwach-
sene Menschen in Lebenskrisen geraten können, 
erkranken und ein schwieriges Leben haben kön-
nen. Mit dem seit langem bestehenden Projekt 
„Aufwind“, in dem Kinder mit psychisch kranken El-
ternteilen unterstützt werden, konnten beste Erfah-
rungen gemacht werden. Eines der Lernziele ist 
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dabei, Verantwortung für sich selbst oder auch an-
dere Menschen übernehmen zu lernen. Auf diesem 
Hintergrund sind Schädigungen für die im Wera-
heim wohnenden, jungen Menschen nicht zu be-
fürchten. Im Gegenteil! siehe auch Einwand Ö 5, 3 
 
Die Stellplätze im Plangebiet sind ebenso senk-
recht angeordnet wie die Friedhofsparkplätze. 
Diese weisen in Teilen – mit Ausnahme des Mün-
dungsbereichs der Schellingstraße – die gleiche 
Zufahrtsbreite auf und werden problemlos ange-
fahren. Die Stellplatztiefe inkl. Fahrbahn beträgt 
11 m. Bei einer Stellplatzbreite von 2,50 m werden 
die Stellplatzanforderungen laut Garagenverord-
nung BW erfüllt.  
Da die Werastraße keine sehr hohe Verkehrsdichte 
aufweist, ist das Ein- und Ausfahren sowohl der 
Stellplätze als auch der Anlieferzone mit den übli-
chen Vorsichtsmaßnahmen eines Autofahrers zu 
bewältigen. 
Die Zufahrt zur geschützten Einrichtung wurde mit-
tels Schleppkurven für Fahrzeuge mit Überlänge 
(wie Kleintransporter) ausgelegt und nachgewie-
sen. 
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Ö 5 
 
Schreiben vom 
19.08.2023 

 

zu 1: 
In Anlehnung an die Körnung der bestehenden Be-
bauung mit Einzel- und Doppelhäusern ist das Ge-
bäude der geschützten Einrichtung durch Vor- und 
Rücksprünge wie auch durch die 3-teilige Dach-
landschaft gegliedert. Gleichzeitig galt es beim Ent-
wurf das Raumprogramm unterzubringen und den 
bestehenden Garten des Weraheims nicht durch 
viele kleine Baukörper zu zerschneiden, sondern 
die bauliche Nutzung kompakt auf dem Grundstück 
unterzubringen. 
 
zu 2: 
Im Verhältnis zum bisherigen Verkehrsaufkommen 
in der Werastraße durch die Anwohner in der 
Hölderlinstraße und durch den Besucherverkehr 
des Friedhofs nimmt der Andienungsverkehr für die 
geschützte Einrichtung wohl eine untergeordnete 
Rolle ein. Was die Sicherheit des Kindergarten- 
und Schulweges betrifft, so ist durch den nicht vor-
handenen Gehweg bereits heute eine Verkehrsflä-
che geschaffen, auf der alle Verkehrsteilnehmer 
aufeinander Rücksicht nehmen müssen. 
 
In Bezug auf die Nutzung des ÖPNV hat der Be-
treiber Rudolf-Sophien-Stift gGmbH eine hausei-
gene Mobilitätsstrategie für zukünftige Mitarbeiter 
entwickelt, sodass der bestehende ÖPNV gut ge-
nutzt werden kann. 
Die Rudolf-Sophien-Stift gGmbH fördert bei seinen 
Mitarbeitenden die Bereitschaft, den KFZ-Verkehr 
zu minimieren. Es gibt Anreize zur Nutzung von 
ÖPNV und Bildung von Fahrgemeinschaften 
(siehe hierzu auch Ö 2, zu 6.) 
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zu 3: 
siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Ö 4. 
Es ist richtig und selbstverständlich, dass in der ge-
planten Einrichtung Verbote bestehen, Suchtmittel 
zu konsumieren. Unbegleitete Einzelausgänge von 
BewohnerInnen werden gut vorbereitet. In Einzel-
fällen kann es dabei zum Konsum von Suchtmitteln 
außerhalb kommen. Die Vorstellung, dass dann in 
unmittelbarer Nähe des Hauses („auf der Straße“) 
in erheblichem Umfang und die Nachbarschaft be-
lästigende Weise konsumiert wird, ist völlig abwe-
gig. Welche Vorort „Recherche“ in Esslingen diese 
grenzwertige Behauptung bestätigen soll, ist nicht 
zu erkennen. Die mehrfach ausgesprochene Einla-
dung zum Besuch der Einrichtung in Esslingen 
wurde von keinem der Anwohner in Hebsack ange-
nommen. Ausgrenzung wird vor allem durch nach-
barschaftliche und persönliche Aufgeschlossenheit 
vermieden. Teilhabe wird ermöglicht, indem ge-
meinsam Brücken gebaut werden in die Gemeinde 
und weniger durch das Festhalten an einmal ge-
fassten Vorannahmen.  
 
 
 
 
 
 
 
zu 4: 
Da durch die Neubebauung nur ca. 8 % der bishe-
rigen Parkfläche entfallen, wird die bisherige Funk-
tion der Grünfläche nicht wesentlich beeinträchtigt.  
Hinsichtlich der klimatischen Auswirkungen ist zwi-
schen Mikro- und Makroklima zu unterscheiden. 
Offensichtlich ist die Auswirkung eines Bauvorha-
bens auf das Mikroklima in der Nähe des Bauvor-
habens größer als in weiter Entfernung. Dement-
sprechend wäre es aus mikroklimatischer Perspek-
tive tatsächlich besser, Bauvorhaben an einem an-
deren Standort „auf der grünen Wiese“ zu realisie-
ren. Für das Makroklima ist dies allerdings nicht der 
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Fall, weil neben den Auswirkungen des Bauvorha-
bens auch noch die Erschließung zu zusätzlicher 
Bodenversiegelung führt und somit das Vorhaben 
„auf der grünen Wiese“ aus makroklimatischer Per-
spektive schlechter für das Klima ist als eine Innen-
entwicklung. Ebenfalls wäre der negative Einfluss 
auf das lokale Mikroklima am Standort „auf der grü-
nen Wiese“ aus den gleichen Gründen größer. Dar-
über hinaus gilt es, die gesetzlichen Vorgaben ge-
mäß dem Grundsatz und planerischen Leitbild „In-
nen- vor Außenentwicklung“ zu beachten, welchen 
die Gemeinde Remshalden mit dem betreffenden 
Bebauungsplanverfahren nachkommt.  
 
 
zu 5: 
Der Schutz der denkmalgeschützten Mauer ist 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens, 
wird aber bei der Ausführungsplanung und Reali-
sierung des Bauvorhabens berücksichtigt.  
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Ö 6 
 
Schreiben vom 
22.08.2023 

 

zu Abs.1 und 5 
Es besteht ein Bedarf an einer geschützten Einrich-
tung im Rems-Murr-Kreis. Der Flächennutzungs-
plan der Gemeinde Remshalden weist auf dem ge-
samten Gebiet eine Sonderbaufläche für „soziale, 
karitative Einrichtungen“ aus. Damit fällt die Ein-
richtung unter diese Festsetzung. 
 
zu Abs. 2  
Wegfall von Spielfläche: Der Wegfall einer Spiel- 
und Begegnungsfläche ist unter dem Aspekt der 
sozialen Interaktion nachteilig für deren Nutzer-
kreis. Allerdings existieren in räumlicher Nähe Al-
ternativen im Bereich der Spielflächen. So liegen 
in etwa 155 Metern Entfernung der Spielplatz 
Storchenweg und in etwa 320 Metern Entfernung 
die Kurt-Leppert-Halle mit sowohl einem Spiel-
platz als auch einem Bolzplatz. Außerdem muss 
dem Umstand Rechnung getragen werden, dass 
es sich bei der Fläche nicht um eine öffentliche 
Fläche handelt, sondern um eine Fläche im Privat-
eigentum, die bisher vom Grundstückseigentümer 
großzügigerweise der öffentlichen Nutzung zur 
Verfügung gestellt wurde.  
 
Zu Abs. 3 
Im Rahmen der Planung wurden Gutachten zu den 
Bäumen wie auch zum Artenschutz erstellt und be-
rücksichtigt. Damit wurde der Themenbereich „Na-
tur- und Umweltschutz“ angemessen berücksich-
tigt.  
 
zu Abs. 4 
Die Anregungen der Anlieger werden im Bebau-
ungsplanverfahren gehört und sind vom Gemein-
derat gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen. Ein darüber hinausgehendes Mitspra-
cherecht der Anlieger ist in der repräsentativen De-
mokratie nicht vorgesehen. 
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zu Abs. 6  
Die Lage in der Nähe des Friedhofs spielt eine un-
tergeordnete Rolle für die Bewohner des geschlos-
senen Bereichs. 
 
 
zu Abs. 7 
Im Verhältnis zum bisherigen Verkehrsaufkommen 
in der Werastraße durch die Anwohner in der 
Hölderlinstraße und durch den Besucherverkehr 
des Friedhofs nimmt der Andienungsverkehr für die 
geschützte Einrichtung wohl eine untergeordnete 
Rolle ein. Was die Sicherheit des Kindergarten- 
und Schulweges betrifft, so ist durch den nicht vor-
handenen Gehweg bereits heute eine Verkehrsflä-
che geschaffen, auf der alle Verkehrsteilnehmer 
aufeinander Rücksicht nehmen müssen.  
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Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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Ö 7 
 
Schreiben vom 
20.08.2023 

 

zu 1: 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes liegt gemäß 
Flächennutzungsplan in einer Sonderbaufläche für 
„soziale, karitative Einrichtungen“, nicht in einer be-
stehenden Wohnbaufläche. 
 
zu 2: 
Das komplette Verfahren von der Bedarfsplanung 
bis hin zur konkreten Planung wurde im Vorfeld des 
Bebauungsplanverfahrens unter Beteiligung der 
zuständigen Fachbehörden durchgeführt. Es ist 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. 
Im Übrigen wurde in öffentlicher Sitzung über die 
fehlenden Unterbringungsmöglichkeiten innerhalb 
des Rems-Murr Kreises und die Nutzung kreisex-
terner Einrichtungen im Ostalbkreis und in vielen 
anderen Kreisen in BW berichtet.  
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist das 
vorgesehene Instrument des Baugesetzbuches, 
eine rechtliche Grundlage für ein Bauvorhaben zu 
schaffen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass 
eine Gemeinde die kommunale Planungshoheit 
besitzt. 
 
Landes-Informationsfreiheitsgesetz (LIFG): 
Ein Aufruf zur Interessensbekundung kann bei der 
Gemeinde bzw. dem Landratsamt eingesehen wer-
den. Gem. § 6 S. 2 LIFG umfasst der Anspruch auf 
Informationserlangung keine Geschäftsgeheim-
nisse, sofern der Betroffene nicht zustimmt. Bei der 
Herausgabe von Inhalten des Interessenbekun-
dungsverfahrens ist zu erwarten, dass Geschäfts-
geheimnisse tangiert sind. Sofern die Bieter dieser 
Herausgabe nicht zustimmen, sind diese unter Ver-
schluss zu halten.  
Für die Auswahl eines Trägers, der ein Angebot der 
Eingliederungshilfe in einem Landkreis anbieten 
möchte, gibt es kein formal vorgeschriebenes Ver-
fahren. Der Landkreis kann irgendeinen Träger 
oder eine private Person bitten, ein Angebot zu in-
stallieren. Jeder Träger, aber auch jede Privatper-
son, kann auch ganz ohne Rücksprache mit dem 

 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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Landkreis ein Angebot aufbauen. Der Landkreis ist 
dann verpflichtet, mit diesem Träger für dieses An-
gebot eine Vergütungsvereinbarung abzuschlie-
ßen. Eine Bedarfsfeststellung, ob ein Angebot ge-
braucht wird oder nicht, ist ebenfalls nirgends vor-
geschrieben und es müssen auch keinerlei Nach-
weise diesbezüglich erbracht werden. Weder von 
einem Träger noch von einem Landkreis. Als Land-
kreis werden zusätzliche Bedarfe vor allem daran 
abgeleitet, dass Teilhabeplaner Menschen in An-
gebote außerhalb des Landkreises vermitteln müs-
sen, weil entweder die Angebote im Kreis belegt 
sind oder ein Angebot, das der Bürger braucht, 
nicht im Kreis vorhanden ist. Darüber hinaus gibt 
es auch Studien/Statistiken dazu, bspw. Dokumen-
tation Gemeindepsychiatrischer Verbund 
2021/2022 (kvjs.de); S. 37 und Erhebung zur Ver-
sorgung psychisch kranker Menschen in unter-
stützten Wohnformen der Eingliederungshilfe und 
der Pflege in vier Regionen Baden-Württembergs 
zu finden unter: Psychiatrische Versorgung: Minis-
terium für Soziales, Gesundheit und Integration Ba-
den-Württemberg (baden-wuerttemberg.de) 
Der Landkreis hat sich dafür entschieden, die Trä-
ger, mit denen bereits seit Jahren zusammengear-
beitet wird, im September 2020 zu fragen, ob je-
mand solch ein Angebot installieren möchte. Die 
EVA hat sich daraufhin gemeldet und ein Konzept 
eingereicht. Die Landkreisverwaltung hat das Kon-
zept der EVA überzeugt und daher wurde die EVA 
gebeten, das Konzept umzusetzen. Jeder andere 
Träger hätte sein eigenes Konzept auch umsetzen 
können, ohne dass dies seitens der Landkreisver-
waltung hätte verhindert werden können. 
 
 
In Bezug auf die Nutzung des ÖPNV hat der Be-
treiber Rudolf-Sophien-Stift gGmbH eine hausei-
gene Mobilitätsstrategie für zukünftige Mitarbeiter 
entwickelt, sodass der bestehende ÖPNV gut ge-
nutzt werden kann. 
siehe Ö 2, zu 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 

https://www.kvjs.de/fileadmin/publikationen/soziales/GPV_Bericht_2021_BF.pdf
https://www.kvjs.de/fileadmin/publikationen/soziales/GPV_Bericht_2021_BF.pdf
https://www.kvjs.de/fileadmin/publikationen/soziales/GPV_Bericht_2021_BF.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/medizinische-versorgung/psychiatrische-versorgung
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/medizinische-versorgung/psychiatrische-versorgung
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/medizinische-versorgung/psychiatrische-versorgung
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zu 3 Denkmalschutz: 
Lage etc. 
 
Der Standort des Bauvorhabens begründet sich 
aus einem Kompromiss aus Denkmalschutz, dem 
Eigentumsrecht und dem Bauplanungsrecht für 
die Realisierung eines dringend benötigten Ange-
bots zur sozialen Fürsorge. Im Flächennutzungs-
plan ist die Fläche als Sonderbaufläche für „sozi-
ale, karitative Einrichtungen“ ausgewiesen. Die 
Fläche befindet sich im Eigentum des Vorhaben-
trägers, der das dringend benötigte Angebot 
schaffen möchte. Das Landesamt für Denkmal-
pflege sieht in der Realisierung des Vorhabens im 
rückwärtigen Teil des Grundstücks eine deutliche 
Unterordnung zur bestehenden ortsbildprägenden 
Villa. Dem sozialen Nutzungszweck in der Denk-
malbeschreibung der Villa wird durch die stüt-
zende Neubebauung ebenfalls Rechnung getra-
gen. Aus den genannten Gründen stellt das Lan-
desamt für Denkmalpflege seine Bedenken bei ei-
ner Realisierung des Vorhabens im rückwärtigen 
Teil zurück, ohne den Denkmalschutz des Parks 
aufzuheben (siehe hierzu Stellungnahme des Lan-
desamtes für Denkmalpflege vom 01.09.2023).  
Der Denkmalschutz steht dabei auch nicht über 
dem „Gebietserhaltungsanspruch“. Aufgrund der 
unterschiedlichen Plangebiete kann aber nicht auf 
den Gebietserhaltungsanspruch abgestellt wer-
den. Schließlich ergibt sich der Gebietserhaltungs-
anspruch aus der Eigentumseinschränkung inner-
halb eines Plangebiets und dient der Verhinde-
rung einer schleichenden Veränderung des Ge-
biets, indem auch sämtliche andere Eigentümer 
innerhalb des Plangebiets den gleichen Eigentum-
seinschränkungen unterliegen. Die bauplanungs-
rechtlichen Einschränkungen des Gebrauchs des 
Grundstückeigentums werden also durch den An-
spruch der Eigentümer an die übrigen Eigentü-
mer, sich den gleichen Einschränkungen zu unter-
werfen, ausgeglichen.  
 

 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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Die gesamte Planung wurde mit dem Landesamt 
für Denkmalpflege erörtert und abgestimmt (siehe 
hierzu Stellungnahme des Landesamtes für Denk-
malpflege vom 01.09.2023).  
 
zu Wohngebietscharakter und Sicherheit der Men-
schen:  
Wie oben ausgeführt, handelt es sich beim Plange-
biet nicht um ein Wohngebiet, sondern um ein Son-
dergebiet für „soziale, karitative Einrichtungen“. 
Die geschlossene Abteilung gewährt „Sicherheit“ 
für die Patienten selbst wie auch für die Umgebung. 

 In der Praxis wird von einem Wohnheim mit zum 
Teil schließbaren Plätzen gesprochen, weil der Be-
griff der geschlossenen Abteilung nicht adäquat ist, 
da es in Wohnheimen keine Abteilungen gibt. Ein 
Wohnheim der Eingliederungshilfe ist kein Maßre-
gelvollzug, d.h. es werden keine psychisch kranken 
Straftäter untergebracht. Somit besteht keine be-
sondere Gefahr für das Wohnumfeld. Es gibt auch 
in den Gemeinden im Kreis etliche Pflegeheime mit 
schließbaren Plätzen für Menschen mit Demenzen. 
Auch von dort geht keine Gefahr für das Wohnum-
feld aus. Die Tatsache, dass Plätze schließbar 
sind, bedeutet nicht automatisch, dass die Perso-
nen, die dort leben, gefährlich für andere sind. 
In der noch abzuschließenden Leistungsvereinba-
rung der Einrichtung ist folgendes Ziel definiert: 
„Die Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden er-
bracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu 
erleichtern. Die Leistungen sind darauf gerichtet, 
Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbe-
stimmten und eigenverantwortlichen Lebensfüh-
rung innerhalb der besonderen Wohnform, später 
im eigenen Wohnraum (oder in der geeigneten An-
schlussmaßnahme) sowie in ihrem sozialen Raum 
zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen“. Da-
bei können die überschaubaren Strukturen einer 
kleinen Gemeinde mit ihren Möglichkeiten zur Be-
ruhigung von Lebensläufen, zur Stabilisierung und 
Neuorientierung hilfreich sein.  

Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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zu 4: 
In Anlehnung an die Körnung der bestehenden Be-
bauung mit Einzel- und Doppelhäusern ist das Ge-
bäude der geschützten Einrichtung durch Vor- und 
Rücksprünge wie auch durch die 3-teilige Dach-
landschaft gegliedert. Gleichzeitig galt es beim Ent-
wurf das Raumprogramm unterzubringen und den 
bestehenden Garten des Weraheims nicht durch 
viele kleine Baukörper zu zerschneiden, sondern 
die bauliche Nutzung kompakt auf dem Grundstück 
unterzubringen. 
 

 
 
Vergleicht man die Höhenentwicklung von Norden 
betrachtet, so weist das Geb. Hölderlinstr. 14 eine 
Firsthöhe (FH) von 9,33 m, das geplante neue Ge-
bäude Weraheim eine FH von 8,80 m auf, jeweils 
gemessen zwischen Firsthöhe und nördlich an-
grenzendem Gelände. 
 
zu Verlegung des BV auf dem Grundstück:  
Die jetzige Lage des geplanten Gebäudes ent-
spricht einem Konsens zwischen den unterschied-
lichen Anforderungen wie Denkmalschutz, Baum-
schutz, Schutz der bestehenden Nutzung, Raum-
programm neue Einrichtung etc. Darüber hinaus 
müsste die Zuwegung zum Gebäude „über Eck“ 
umgelenkt werden, aber ein Verschieben der Stell-
plätze ist nicht möglich. Des Weiteren wäre ein bar-
rierefreier Eingang aufgrund des Geländes nicht 
mehr möglich.  
 
 

 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Stellungnahme Abwägung Beschluss 

 

66 

zu Entwässerungsplanung:  
Die Entwässerungsplanung wurde nach den ge-
setzlichen Vorgaben erstellt. 
 

Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung  
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zu 5: 
Im Verhältnis zum bisherigen Verkehrsaufkommen 
in der Werastraße durch die Anwohner in der 
Hölderlinstraße und durch den Besucherverkehr 
des Friedhofs nimmt der Andienungsverkehr für die 
geschützte Einrichtung eine untergeordnete Rolle 
ein. Für Müllfahrzeuge und Postanlieferung ist die 
geschützte Einrichtung nur eine weitere Station auf 
dem bisherigen Weg.  
 
zu Verschiebung: 
Eine Verschiebung an die vorgeschlagene Stelle 
im Süden des Grundstücks ist nicht mit den An-
sprüchen des Denkmalschutzes auf eine Freihal-
tung der Sichtachse zu vereinbaren (siehe hierzu 
Stellungnahme des Landesamtes für Denkmal-
pflege vom 01.09.2023), weswegen die vorge-
schlagene Verschiebung ausgeschlossen ist.  
 
 
 
zu Baumfällung: 
Die drei großkronigen Bäume an der Werastraße 
bleiben erhalten (siehe Plan- und Textteil zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan). 
 
 
 
Ein Rangieren der Anlieferungsfahrzeuge und der 
Nutzung der Stellplätze ist unter dem Aspekt Ab-
gase und Lärmbelästigung zumutbar. 
Was die Sicherheit des Kindergarten- und Schul-
weges betrifft, so ist durch den nicht vorhandenen 
Gehweg bereits heute eine Verkehrsfläche ge-
schaffen, auf der alle Verkehrsteilnehmer aufeinan-
der Rücksicht nehmen müssen.  
 

 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung  
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung  
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung  
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zu Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr:  
siehe oben. 
 
 
 
 
zu 6 Wohnheim neu und Bestand:  
Auf den Informationsveranstaltungen wurde aus-
führlich auf den Personenkreis der BewohnerInnen 
und ihre differenzierten Bedarfe eingegangen. 
Ebenso wurde über die Häufigkeit und Zusammen-
hänge von seltenen Brandmeldungen, Polizei, 
oder ärztlichen Einsätzen und die erforderliche Zu-
lieferung informiert. 
Die verkehrliche Zunahme beschränkt sich auf den 
Andienungsverkehr (Mitarbeiter, Zulieferer). Die 
Bewohner selbst sind nicht motorisiert und werden 
keine Verkehrszunahme erzeugen. Aufgrund der 
Sackgasse (Hölderlinstraße) ist von keinem erhöh-
ten Durchgangsverkehr auszugehen. Fazit: Eine 
erhebliche Zunahme des Verkehrs ist daher nicht 
zu erwarten, ebenso wenig eine hohe Art der Ge-
fährdung.  
Darüber hinaus wurde mehrfach angeboten, durch 
Besuch vergleichbarer Einrichtung (bspw. in Ess-
lingen) weitere Informationen und Aufklärung zu er-
halten. Das Angebot wurde nicht angenommen.  
 
Positiv ist für die Entwicklung der Kinder, wenn 
diese sehen, dass es gesellschaftliche Hilfsange-
bote für Lebenskrisen gibt, die alle Menschen tref-
fen können (siehe auch Stellungnahme zu Ö 4).  
 
 
 
zu 7 Klimaschutz/Kaltluft:  
Die Gebäude in der Kantstraße, Silcherstraße und 
Hölderlinstraße sind nicht so angeordnet, dass zwi-
schen Ihnen eine durchgängige, breite Frischluft-
schneise liegt, sondern ihre Lage ist verzahnt. Der 
Reibungsverlust ist daher so groß, dass eine evtl. 
im Norden entstehende Kaltluft bereits in ihrer 

 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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Mächtigkeit massiv verringert wird und sich nicht 
wesentlich auf das Klima auswirkt.  
 
 
 
zu 8 Grünfläche:  
Aus denkmalschutzrechtlichen Gründen steht die 
südliche Grünfläche nicht für eine Bebauung zur 
Verfügung (siehe hierzu auch Ziffer 5).  
 

 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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Der Gemeinderat wird die vorgebrachten Anregun-
gen bzw. die öffentlichen und privaten Belange ge-
geneinander und untereinander gerecht abwägen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung 
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Die Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung er-
folgte am 07.09.2021, die Gesetzesänderung erst 
im Jahr 2022.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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zu 1. Erfordernis der Planaufstellung:  
siehe hierzu Stellungnahme des Landesamtes für 
Denkmalpflege vom 01.09.2023 
 
 
 
 
 
 
zu 2. Verfahrenswahl:  
Die Wortwahl „Wiedernutzbarmachung“ ist Teil des 
Gesetzestextes, die Begründung wird klarstellend 
und redaktionell um die weiteren Teile „Nachver-
dichtung oder andere Maßnahmen der Innenent-
wicklung“ ergänzt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung  
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Berücksichti-
gung  
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zu 3.: 
Die Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung ist da-
tiert vom 07.09.2021. Die Änderung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist im De-
zember 2022 erfolgt. Da sich die Änderung nicht 
auf die Aussagen der Artenschutzrechtlichen Rele-
vanzprüfung bezieht, hat das Gutachten weiterhin 
Gültigkeit.  
 
 
 
 
 
Das Wort Körnung beinhaltet die Größe und den 
Anteil bebauter zu unbebauter Fläche der angren-
zenden Wohnbebauung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: 
siehe hierzu Stellungnahme des Landesamtes für 
Denkmalpflege vom 01.09.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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Vergleicht man die Höhenentwicklung von Norden 
betrachtet, so weist das Geb. Hölderlinstr. 14 eine 
Firsthöhe (FH) von 9,33 m, das geplante neue Ge-
bäude Weraheim eine FH von 8,80 m auf, jeweils 
gemessen zwischen Firsthöhe und nördlich an-
grenzendem Gelände. 
Die Gebäude in der Hölderlinstraße 14 bis 10 wei-
sen eine Firsthöhe von ca. 269 bis 270 m üNN auf, 
die geplanten Gebäude eine FH von 264 bis 265 
m üNN. Bezogen auf die Hölderlinstraße liegt die 
Firsthöhe der bestehenden Gebäude mit ca. 13 bis 
14 m über dem Niveau der Hölderlinstraße. 
 
Der Brandschutz ist gewährleistet. 
 
zu 6.1  
Die öffentliche Verkehrsfläche hinter den Stellplät-
zen beträgt ca. 5,10 m. Damit ist eine Zufahrt ge-
währleistet.  
 
 
zu 6.2 
Die Entwässerung ist mit den Fachbehörden abge-
stimmt und entspricht der aktuellen Gesetzeslage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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Die Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung ist da-
tiert vom 07.09.2021. Die Änderung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist im De-
zember 2022 erfolgt. Da sich die Änderung nicht 
auf die Aussagen der Artenschutzrechtlichen Rele-
vanzprüfung bezieht, hat das Gutachten weiterhin 
Gültigkeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung   
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zu Anlieferungsverkehr: 
Die durch den Anlieferungsverkehr und die fünf zu-
sätzlichen Parkplätze entstehenden Emissionen 
sind zumutbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7.6 Klima: 
Die Gebäude in der Kantstraße, Silcherstraße und 
Hölderlinstraße sind nicht so angeordnet, dass zwi-
schen Ihnen eine durchgängige breite Frischluft-
schneise liegt, sondern ihre Lage ist verzahnt. Der 
Reibungsverlust ist daher so groß, dass eine evtl. 
im Norden entstehende Kaltluft bereits in ihrer 
Mächtigkeit massiv verringert wird und sich nicht 
wesentlich auf das Klima auswirkt.  
 
zu 7.7 Stadtbild:  
Durch die Gliederung des Gebäudes und der Dach-
landschaft wie auch den Erhalt alter Bäume wird 
der Eingriff minimiert. 
 
 
zu 7.8 Mensch/Kulturgüter:  
siehe hierzu Stellungnahme des Landesamtes für 
Denkmalpflege vom 01.09.2023 
 

Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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zu 8.1 
Wie oben ausgeführt handelt es sich beim Plange-
biet nicht um ein Wohngebiet, sondern gemäß Flä-
chennutzungsplan um eine Sonderbaufläche für 
„soziale, karitative Einrichtungen“. Das Vorhaben 
ist in diesem Gebiet zulässig.  
 
 
zu 8.2 
Gliederung des Vorhabens: siehe vorangehende 
Hinweise in dieser Abwägungstabelle (Seite 75). 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 8.4 
Die Zufahrt zur Anlieferungszone der geschützten 
Einrichtung wurde mittels Schleppkurven für Fahr-
zeuge mit Überlänge (wie Kleintransporter) ausge-
legt und nachgewiesen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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Die Begründungen sind sachlich zutreffend und 
wurden im Detail in den in dieser Tabelle dargeleg-
ten Abwägungsvorschlägen erläutert.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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Ö 8 
 
Schreiben vom 
30.08.2023 

 

 
Reines Wohngebiet: 
Es handelt sich bei dem vorliegenden Plangebiet 
nicht um ein Wohngebiet, sondern eine Sonder-
baufläche für „soziale, karitative Einrichtungen“. 
Das Vorhaben ist in diesem Gebiet zulässig. Der 
für ein Wohngebiet gem. § 17 BauNVO empfoh-
lene Orientierungswert zur Bestimmung des Ma-
ßes der baulichen Nutzung (Grundflächenzahl 
GRZ 0,4) ist für das vorliegende Vorhaben nicht re-
levant.  
 
Im Verhältnis zum bisherigen Verkehrsaufkommen 
in der Werastraße durch die Anwohner in der 
Hölderlinstraße und durch den Besucherverkehr 
des Friedhofs nimmt der Andienungsverkehr für die 
geschützte Einrichtung eine untergeordnete Rolle 
ein. Für Müllfahrzeuge und Postanlieferung ist die 
geschützte Einrichtung nur eine weitere Station auf 
dem bisherigen Weg. Was die Sicherheit des Kin-
dergarten- und Schulweges betrifft, so ist durch 
den nicht vorhandenen Gehweg bereits heute eine 
Verkehrsfläche geschaffen, auf der alle Verkehrs-
teilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen müs-
sen.  
 
Die Kommunale Planungshoheit obliegt der Ge-
meinde. Durch den vorliegenden vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan treten wie im Textteil festge-
setzt, alle im Geltungsbereich des bisherigen Be-
bauungsplanes gültigen Festsetzungen außer 
Kraft.  
 
Bei dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wer-
den viele vorhandene Bäume erhalten (siehe 
Pflanzbindung) und der Artenschutz berücksichtigt, 
gleichwohl gibt es einen Bedarf an der geplanten 
Einrichtung. 
  
Der erforderliche Brandschutz ist gewährleistet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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Ö 9 
 
Schreiben vom 
31.08.2023 

 

Die im Flächennutzungsplan ausgewiesene Son-
derbaufläche für „soziale, karitative Einrichtungen“ 
eignet sich optimal für die Realisierung des geplan-
ten Vorhabens, sowohl hinsichtlich der Nutzung 
wie auch der städtebaulichen Erscheinung.  
 
Die zusätzlichen Emissionen durch das Vorhaben 
sind zumutbar. 
 
 
Die potenzielle Gefährdung von Kindergarten- und 
Schulweg durch Müllfahrzeuge, Friedhofsbesucher 
mit Kfz und Lieferfahrzeuge besteht bereits heute 
im Bestand und wird durch den zusätzlichen Liefer-
verkehr zur geschützten Einrichtung nicht wesent-
lich erhöht.  
 
Ob es zu einer Wertminderung der bestehenden 
Häuser kommt, ist zum aktuellen Stand spekula-
tiv. Doch selbst im Falle einer eintretenden Wert-
minderung ist zu berücksichtigen, dass der bishe-
rige Wert des Eigentums durch die Leistungen ei-
nes Dritten auf dessen privater Fläche mitgeprägt 
wurde. Dem Dritten die Nutzungsänderung bzw. 
Nachverdichtung im Rahmen der gemäß Flächen-
nutzungsplan vorgesehenen Nutzung zu blockie-
ren, würde einen deutlich stärkeren Eingriff in des-
sen Eigentumsrecht darstellen.  
 
 
Die Lärmemissionen durch die Wärmepumpe 
wurde gutachterlich untersucht und für überein-
stimmend mit der Gesetzeslage befunden.  
 
Der erforderliche Brandschutz wurde nachgewie-
sen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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Der Standort des Bauvorhabens begründet sich 
aus einem Kompromiss aus Denkmalschutz, dem 
Eigentumsrecht und dem Bauplanungsrecht für die 
Realisierung eines dringend benötigten Angebots 
zur sozialen Fürsorge. Im Flächennutzungsplan ist 
die Fläche als Sonderbaufläche für „soziale, karita-
tive Einrichtungen“ ausgewiesen. Die Fläche befin-
det sich im Eigentum des Vorhabenträgers, der das 
dringend benötigte Angebot schaffen möchte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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Ö 10 
 
Schreiben vom 
31.08.2023 

 

zu Bauverbot: 
Die Kommunale Planungshoheit obliegt der Ge-
meinde. Durch den vorliegenden vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan treten wie im Textteil festge-
setzt, alle im Geltungsbereich des bisherigen Be-
bauungsplanes gültigen Festsetzungen außer 
Kraft.  
 
zu Denkmalschutz: 
Das Landesamt für Denkmalpflege hat in seiner 
Stellungnahme vom 01.09.2023 festgestellt, dass 
das Vorhaben mit den Vorschriften des Denkmal-
schutzes vereinbar ist. Hierzu hat das Landesamt 
für Denkmalpflege in seiner Stellungnahme vom 
01.09.2023 ausgeführt, dass:  
„(…) Trotz der grundsätzlichen konservatorischen Ziel-
setzung der Freihaltung der für das Denkmal konstituie-
renden Grünfläche, anerkennt das LAD den Bedarf einer 
stützenden Neubebauung zu sozialen Zwecken zusätz-
lich zu dem seit 1909 bestehenden und in der Denkmal-
beschreibung genannten sozialen Nutzungszweck der 
Villa. Die Bebauung ordnet sich insgesamt dem Kultur-
denkmal von besonderer Bedeutung deutlich unter, für 
die Sichtbeziehung auf die Villa bedeutende Gartenteil 
wird freigehalten (…)“…. 
Informelle Abstimmungen mit Fachbehörden in ei-
ner frühen Phase der Planung dienen der groben 
Orientierung, sind also das Resultat einer zügigen, 
oberflächlichen Prüfung. Die fundierte und auf das 
konkrete Vorhaben bezogene Stellungnahme der 
Denkmalschutzbehörde war, wie sie auch erfolgt 
ist, für das formelle Verfahren der Bauleitplanung 
vorgesehen. Diese detaillierte Einschätzung wird 
im Rahmen des formellen Verfahrens auch der Öf-
fentlichkeit präsentiert und ist das Ergebnis einer 
tiefgreifenden Prüfung der Fachbehörde. Der Infor-
mationspflicht der Bürger wird durch die Bereitstel-
lung einer abschließenden Stellungnahme der 
Fachbehörde besser Rechnung getragen als durch 
eine erste grobe Einschätzung über eine grund-
sätzliche Realisierbarkeit des Vorhabens aus Sicht 
des Denkmalschutzes. 
 

Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Stellungnahme Abwägung Beschluss 

 

87 

 
 
 
zu Therapeutische Heilanstalt:  
Die wiederholte Behauptung, es handle sich bei der 
geplanten Einrichtung um eine „therapeutische 
Heilanstalt“ ist falsch.  
Auf den Informationsveranstaltungen wurde ent-
sprechende Erläuterungen zum Personenkreis, 
zum fachlichen Konzept, zum Betreuungsalltag, 
zur Bedeutung und Förderung einer angemesse-
nen Tagesstruktur etc. gegeben. Angebot und Ein-
ladung zu vertiefenden Besuchen und zur Beant-
wortung offener oder neu entstehender Fragen 
wurden nicht angenommen. Stattdessen werden 
ausgehend von eigenem Unwissen und nachvoll-
ziehbaren Ängsten Vorbehalte wiederholt.  
Das geplante Wohnheim wird ein Wohnangebot 
der Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetz-
buch (SGB) 9, es wird keine Klinik oder medizini-
sche Einrichtung nach dem SGB 5. Dort werden 
auch keine Therapieleistungen nach dem SGB 5 
erbracht. Das Wort „therapeutische Heilanstalt“ 
wird heute eigentlich nicht mehr verwendet und ist 
auch kein eindeutig definierter Begriff.  
 
 
zu Reines Wohngebiet: 
Es handelt sich bei dem Plangebiet nicht um ein 
Wohngebiet, sondern eine Sonderbaufläche für 
„soziale, karitative Einrichtungen“. Das Vorhaben 
ist in diesem Gebiet zulässig. 
Der Gebietscharakter des Wohngebiets bleibt er-
halten, weil das Vorhaben nicht im Wohngebiet 
selbst, sondern in der angrenzenden Sonderge-
bietsfläche realisiert werden soll. Die rechtlich ge-
schützten, nachbarlichen Interessen umfassen 
Abstandsflächen, den Schutz vor einer erdrücken-
den Wirkung durch das Vorhaben, den Schutz vor 
einer negativen Vorbildwirkung des Vorhabens, 
den Schutz der Zugänglichkeit des eigenen 
Grundstücks sowie den Trennungsgrundsatz aus 

 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
Keiner der aufgeführten Punkte wird durch das 
Vorhaben beeinträchtigt. Die bauordnungsrecht-
lich geforderten Abstandsflächen werden einge-
halten. Die bauplanungsrechtlichen Änderungen 
erlauben kein Gebäude, das eine erdrückende 
Wirkung entfalten könnte, weil die festgesetzte 
Firsthöhe des geplanten Gebäudes in seiner Höhe 
noch nicht einmal die Firsthöhe der angrenzenden 
Gebäude übersteigt. Auch eine negative Vorbild-
wirkung ist nicht zu erwarten, weil zum einen das 
Vorhaben über einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan ermöglicht wird (und damit nur dieses 
Vorhaben an dem definierten Standort zulässt), 
zum andern das Vorhaben dem Flächennutzungs-
plan entsprechend dem Zweck der sozialen Für-
sorge dient. Außerdem wird die Nutzung der 
Nachbargrundstücke durch das Vorhaben nicht 
eingeschränkt. Ebenfalls ist der Trennungsgrund-
satz eingehalten, weil das Vorhaben keine größe-
ren Beeinträchtigungen als bei einem Mehrfamili-
enhaus versursacht und dadurch mit dem angren-
zenden Wohngebiet verträglich ist.  
Zwar kann durch das Bauvorhaben eine Belästi-
gung durch Lärm nie vollständig ausgeschlossen 
werden, aber dies kann auch bei einem lauten 
Nachbarn in einem Wohngebäude der Fall sein. 
Bei einem ordnungsgemäßen Betrieb der Einrich-
tung ist von einer solchen Belästigung nicht auszu-
gehen. Gerade das in der Stellungnahme vorge-
brachte Beispiel zeigt, dass eine fehlerhafte Ein-
schätzung des Gerichts dafür gesorgt hat, dass 
eine Person in einer nicht qualifizierten Einrichtung 
untergebracht wurde und eigentlich in einer ande-
ren Einrichtung hätte untergebracht werden müs-
sen.  
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Das komplette Verfahren von der Bedarfsplanung 
bis hin zur konkreten Standortplanung wurde im 
Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens unter Betei-
ligung der zuständigen Fachbehörden durchge-
führt. Es ist nicht Bestandteil des Bebauungsplan-
verfahrens. Im Übrigen wurde in öffentlicher Sit-
zung über die fehlende Unterbringungsmöglichkei-
ten des Rems-Murr Kreises und die Nutzung kreis-
externer Einrichtungen im Ostalbkreis berichtet. 
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan ist das 
vorgesehene Instrument des Baugesetzbuches, 
eine rechtliche Grundlage für ein von einem Vorha-
benträger geplantes Bauvorhaben zu schaffen. 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine 
Gemeinde die kommunale Planungshoheit besitzt. 
 
 
 
siehe zusätzlich Stellungnahme und Abwägungs-
vorschlag zu Ö 7 (zu Ausschreibung/Interessenbe-
kundungsverfahren)  
 
 
 
 
 
 

Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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zu öffentliche Verkehrsanbindung / Anschluss an 
ÖPNV:  
siehe Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu 
Ö 2, Ziffer 6 
 
 
 
 

 
 
Vergleicht man die Höhenentwicklung von Norden 
betrachtet, so weist das Geb. Hölderlinstr. 14 eine 
Firsthöhe (FH) von 9,33 m, das geplante neue Ge-
bäude Weraheim eine FH von 8,80 m auf, jeweils 
gemessen zwischen Firsthöhe und nördlich an-
grenzendem Gelände.  
 
 
Im Verhältnis zum bisherigen Verkehrsaufkommen 
in der Werastraße durch die Anwohner in der 
Hölderlinstraße und durch den Besucherverkehr 
des Friedhofs nimmt der Andienungsverkehr für die 
geschützte Einrichtung eine untergeordnete Rolle 
ein. 
Für Müllfahrzeuge und Postanlieferung ist die ge-
schützte Einrichtung nur eine weitere Station auf 
dem bisherigen Weg. 
Die Mehremissionen durch Lärm und Abgase sind 
zumutbar. 
 
siehe zusätzlich Stellungnahme und Abwägungs-
vorschlag zu Ö 2, Ziffer 6 
 

Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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zu Abs. 2 Schleppkurven: 
Die Zufahrt zur Anlieferungszone der geschützten 
Einrichtung wurde mittels Schleppkurven für Fahr-
zeuge mit Überlänge (wie Kleintransporter) ausge-
legt und nachgewiesen.  
 
zu Abs. 3: 
Der erforderliche Brandschutz ist gewährleistet 
(siehe auch Stellungnahme und Abwägungsvor-
schlag zu Ö 2) 
 
zu Abs. 4: 
siehe Stellungnahme und Abwägungsvorschlag zu 
Ö 3 
 
zu Abs. 5, 6, 7: 
Im Rahmen der Planung wurden Gutachten zu den 
Bäumen wie auch zum Artenschutz erstellt und be-
rücksichtigt. Die Bäume im Bereich der Stellplätze 
werden nicht gefällt, sondern mittels Pflanzbindung 
gesichert. Ein Umweltbericht ist gem. Baugesetz-
buch (BauGB) im „vereinfachten Verfahren“ nicht 
erforderlich. 
 
zu Abs. 8: 
Die ordnungsgemäße Lagerung des Mülls auf dem 
Grundstück obliegt dem Eigentümer und ist ge-
währleistet. 
 
zu Abs. 9: 
Die Schallemissionen der Wärmepumpe wurden 
gutachterlich untersucht und entsprechen den ge-
setzlichen Vorgaben.  
 
zu Abs. 1, 10 ,11, 12: 
Soweit die Nutzung eines benachbarten Grund-
stücks den planungsrechtlichen Vorgaben ent-
spricht, ist diese Nutzung auch zulässig. Stehen 
sich öffentliche und private Belange gegenüber, 
sind diese gegeneinander und untereinander ge-
recht abzuwägen. 
 

Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
 
 
 
 
 



 Stellungnahme Abwägung Beschluss 

 

92 

 

 

 
 
 
 
 
 
zu Abs. 13,14:  
Die Denkmalschutzbelange sind in der vorliegen-
den Planung berücksichtigt und die jetzt vorlie-
gende Fassung ist das Ergebnis einer interdiszipli-
nären Arbeit.  
 
 
 
zu Abs. 15, 16, 17, 18 (Vorgehensweise): 
Die einzelnen Verfahrensschritte eines Bebau-
ungsplanes sind im Baugesetzbuch geregelt. Auch 
die Beteiligung der Bürger wurde mittels Informati-
onsveranstaltung und förmlicher Offenlage rechts-
konform durchgeführt.  
 
 
zu Abs. 19 (Natur schützen, erhalten und gestal-
ten): 
Alle gesetzlich erforderlichen Schritte (vom Baum-
gutachten bis hin zur artenschutzrechtlichen Prü-
fung) wurden im Bebauungsplanverfahren ebenso 
berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlussvor-
schlag: 
Nicht Berück-
sichtigung 
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Ö 11 
 
Schreiben vom 
27.08.2023 

 

 
 
 
 
siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 

 



 Stellungnahme Abwägung Beschluss 

 

101 

 

 

 
 
 
 
siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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siehe Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge 
zu Ö 7 
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